
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/2/24 99/20/0149
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.2000

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

VwRallg;

WaffG 1996 §12 Abs1;

Rechtssatz

Der Begri6 der missbräuchlichen Verwendung einer Wa6e ist nicht restriktiv auszulegen (Hinweis E 28.11.1995,

95/20/0255).

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7 missbräuchliche VerwendungAuslegung unbestimmter

Begriffe VwRallg3/4
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